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Unternehmer

Steuerermäßigung bei Honorar-
nachzahlung an Freiberufl er

Die Nachzahlung von Honorar für 
mehrere Jahre ist nach der 
Ein-Fünftel-Regelung ermäßigt zu 
besteuern. Zu diesem Ergebnis 
kam der Bundesfi nanzhof im Fall 
eines Psychotherapeuten, der einen 
Rechtsstreit mit der Kassenärztlichen
Vereinigung gewonnen hatte.

Es ging um Honorar für die Jah-
re 1993 bis 1998, das nach Ansicht 
des Therapeuten zu niedrig abge -
rechnet worden war. Das Landesso-
zialgericht gab ihm Recht und verur-
teilte die Abrechnungsstelle zu einer 
Nachzahlung von über 200.000 DM. 
Diese wurde 2001 geleistet. Der The-
rapeut beantragte Steuerermäßigung 
für Vergütungen aus einer mehrjäh-
rigen Tätigkeit. Das Finanzamt be-
handelte die Einnahme als laufenden 
Gewinn.

Der Bundesfi nanzhof vertrat dage-
gen die Auffassung, dass nach Sinn 
und Zweck der gesetzlichen Vor-
schrift bewirkt werden soll, dass die 
steuerliche Belastung bei geballt 
zufl ießenden Einkünften nicht höher 
ist, als wenn sie in jedem einzelnen 
Jahr anteilig zugefl ossen wären.

Bewirtungskosten von freien 
Mitarbeitern anlässlich einer 
Schulung zu 100 % abzugsfähig

Aus betrieblicher Veranlassung ent-
standene Bewirtungskosten können 
nur in Höhe von 70 % der angemes-
senen und nachgewiesenen Aufwen-
dungen als Betriebsausgaben abge-
zogen werden.

Werden anlässlich einer Schulungs-
veranstaltung freie Mitarbeiter ver-
pfl egt, sind die Aufwendungen zu 
100 % abzugsfähig. Dies entschied 
das Finanzgericht Rheinland-Pfalz.

 1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungs-
zeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Es muss so frühzeitig überwiesen werden, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumnis-
zuschläge erhoben.

 2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

 3 Für den abgelaufenen Monat.
 4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
 5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 

laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfi ehlt sich das Lastschriftverfahren. Die 
Krankenkassen möchten die Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor dem Fälligkeitstermin elektronisch über-
mittelt haben. Dies sollte mit den Krankenkassen abgestimmt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

 Steuerart Fälligkeit
   Überweisung 1 Scheck2

 Lohnsteuer,
 Kirchensteuer,
 Solidaritätszuschlag 3

 Kapitalertragsteuer,
 Solidaritätszuschlag

 Umsatzsteuer4

 Sozialversicherung5

Termine April 2007
 Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

 Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

 10.04.2007 13.04.2007 07.04.2007

 10.04.2007 13.04.2007 07.04.2007

 26.04.2007 entfällt entfällt

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat April 2007 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller 
Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, Wirt-
schaft und Recht zusammengestellt.

Wer seine unternehmerische Tätigkeit ab 2007 über die Grenzen 
Deutschlands hinaus ausdehnen will, muss die neuen Regelungen über 
Entstrickung und Verstrickung von betrieblichen Wirtschaftsgütern be-
achten. Werden z. B. betriebliche Wirtschaftsgüter in eine ausländische 
Betriebsstätte der EU verbracht, müssen die stillen Reserven versteuert 
werden.

Für Unternehmen war und ist es Pfl icht, auf Geschäftspapieren Angaben 
über ihr Unternehmen zu machen. Dabei ist der Umfang der Angaben von 
der Gesellschaftsform abhängig. Für viele unbemerkt ist zum 01.01.2007 
ein Gesetz in Kraft getreten, das Unternehmen verpfl ichtet, diese Anga-
ben auch beim elektronischen Schriftverkehr zu berücksichtigen. Versen-
den Firmen E-Mails, sind die Firma, der Rechtsformzusatz, der Ort der 
Niederlassung, das Registergericht und die Registernummer anzugeben.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen 
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!
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Der Bundesfi nanzhof muss sich ab-
schließend mit dem Fall beschäfti-
gen.

Hinweis: Bei einer Bewirtung von 
Arbeitnehmern des bewirtenden Un-
ternehmens sind die Aufwendungen 
ohnehin zu 100 % abzugsfähig.

Pfl ichtangaben in Geschäfts-
briefen gelten auch für E-Mails

Durch ein am 01.01.2007 in Kraft 
getretenes Gesetz wurden ver-
schiedene Vorschriften insoweit 
geändert, als dass seitdem auf 
allen Geschäftsbriefen, egal ob 
in gedruckter oder elektronischer 
Form, bestimmte Pfl ichtangaben 
enthalten sein müssen. Dadurch 
hat der Gesetzgeber klargestellt, 
dass auch bei der Verwendung 
von E-Mails die Firma, der Rechts-
formzusatz, der Ort der Nieder-
lassung, das Registergericht und 
die Registernummer anzugeben 
sind. Nicht im Handelsregister 
eingetragene Gewerbetreibende 
müssen ihren Familiennamen mit 
mindestens einem ausgeschrie-
benen Vornamen angeben.

Bei Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung sind zusätzlich die Ge-
schäftsführer sowie gegebenen-
falls der Aufsichtsratsvorsitzende 
zu nennen. Bei einer Aktienge-
sellschaft sind die Vorstandsmit-
glieder sowie der Vorsitzende des 
Vorstands und des Aufsichtsrats 
anzugeben.

Verstöße gegen diese Vorschriften 
können durch das Registerge-
richt durch Festsetzung eines 
Zwangsgelds bis zu 5.000 € 
geahndet werden. Wenn der 
Verstoß den Wettbewerb nicht 
nur unerheblich beeinträch-
tigt, können außerdem Mitbewer-
ber Unterlassungsansprüche gel-
tend machen.

Besteuerung der stillen Reserven 
bei grenzüberschreitenden
betrieblichen Sachverhalten

Immer mehr Unternehmen dehnen 
ihre Tätigkeit über die nationalen 

Grenzen hinaus aus. Im klassischen 
Fall gründet ein Unternehmen mit 
Stammhaus im Inland eine Betriebs-
stätte im Ausland. Dabei werden Wirt-
schaftsgüter aus dem Stammhaus in 
die ausländische Betriebsstätte über-
führt oder umgekehrt. Um deutsche 
Besteuerungsrechte zu sichern, hat 
der Gesetzgeber Ende 2006 Rege-
lungen zur Entstrickung und Ver-
strickung von betrieblichen Wirt-
schaftsgütern beschlossen.

Entstrickung ist ein Vorgang, durch 
den die stillen Reserven eines Wirt-
schaftsguts der deutschen Besteue-
rung entzogen werden. Gelangt ein 
Wirtschaftsgut – und damit seine 
stillen Reserven – in den Bereich der 
deutschen Steuerhoheit, spricht man 
von Verstrickung.

Findet eine Entstrickung z. B. durch 
Überführung eines Wirtschaftsguts 
in die Auslandsbetriebsstätte statt, 
müssen die bis dahin entstandenen 
stillen Reserven versteuert werden. 
Die Besteuerung kann auf Antrag 
zeitlich auf fünf Jahre gestreckt 
werden. Dies gilt nur

für unbeschränkt steuerpfl ichtige 
Unternehmen,

für Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens und

soweit das Wirtschaftsgut in eine
Betriebsstätte desselben Steuerpfl ich-
tigen in einen anderen Mitgliedstaat 
der EU überführt wird.

Im Fall der Verstrickung wird das 
Wirtschaftsgut mit dem gemeinen 
Wert eingebucht. Dadurch werden 
die stillen Reserven, die im Ausland 
gebildet wurden, nicht in Deutschland 
versteuert. Die Regelungen zur Ent-
strickung und Verstrickung gelten be-
reits für das Wirtschaftsjahr 2006.

Um nicht in Konfl ikt mit dem Euro-
päischen Recht zu geraten, musste 
der Gesetzgeber auch die Vor-
schriften zur Wegzugsbesteuerung 
natürlicher Personen ändern, die zu 
mindestens 1 % an einer Kapitalge-
sellschaft beteiligt sind. Zieht ein sol-
cher Anteilseigner ins Ausland und 
endet dadurch seine unbeschränkte 
Steuerpfl icht, muss er die stillen Re-
serven seiner Anteile im Zeitpunkt 

des Wegzugs versteuern. Verzieht er 
in einen Mitgliedstaat der EU bzw. des 
Europäischen Wirtschaftsraums, wird 
die Steuer zinslos und ohne Sicher-
heitsleistung gestundet. Der Anteils-
eigner hat umfassende Nachweis- 
und Mitteilungspfl ichten zu erfüllen, 
wenn er die Steuerstundung in An-
spruch nehmen will. Werden die 
Anteile veräußert, wird die Stundung 
widerrufen.

Aufwendungen für die Übertra-
gung eines Domain-Namens sind 
Anschaffungskosten für ein nicht 
abnutzbares immaterielles Wirt-
schaftsgut

Für einen erfolgreichen Internetauf-
tritt kann der Domain-Name (die In-
ternetadresse) einen wesentlichen 
Anteil ausmachen. Oft haben sich 
geschäftstüchtige Personen gute 
Domain-Namen bereits gesichert, 
so dass ein Erwerber eines Domain-
Namens hohe Beträge bezahlen 
muss, um in den Besitz zu kommen.

Der Bundesfi nanzhof hat entschie-
den, dass Aufwendungen an den bis-
herigen Inhaber für die Übertragung 
der Domain i. d. R. Anschaffungs-
kosten für ein nicht abnutzbares Wirt-
schaftsgut sind. Ein Unternehmer 
kann diese Aufwendungen also nicht 
als Betriebsausgaben abziehen und 
auch keine Abschreibungen vorneh-
men, weil die Nutzbarkeit des Domain-
Namens zeitlich nicht beschränkt ist.

Das Gericht hat offen gelassen, ob 
die Anschaffungskosten für einen 
Domain-Namen abgeschrieben wer-
den können, wenn sich der Name 
aus einem Schutzrecht ableitet.
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Arbeitgeber/-nehmer

Jahresmeldung für 2006 ist bis 
zum 16.04.2007 einzureichen

Arbeitgeber haben der zuständigen 
Krankenkasse nach Ablauf eines 
Kalenderjahres den Zeitraum der
Beschäftigung und die Höhe des 
beitragspfl ichtigen Arbeitsentgelts ih-
rer Arbeitnehmer auf elektronischem 
Weg zu melden.

Die Jahresmeldung 2006 ist für alle 
Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhält-
nis über den 31.12.2006 unverändert 
besteht, bis spätestens 16. April 2007
einzureichen.

Für geringfügig Beschäftigte (Mini-
jobs) sind die Meldungen bei der 
Knappschaft Bahn-See einzurei-
chen.

Zurückgezahlter Arbeitslohn 
mindert Einkünfte erst im Kalen-
derjahr der Rückzahlung

Laufender Arbeitslohn (Lohn, Ge-
halt, Sachbezüge) ist zu versteuern, 
wenn der jeweilige Lohnzahlungs-
zeitraum endet. Wird z. B. der Lohn 
für Februar erst im April ausgezahlt, 
erfolgt die Versteuerung trotzdem im 
Februar. Arbeitslohn, der nicht lau-
fend gezahlt wird (Weihnachtsgeld, 
Urlaubsgeld, Tantiemen), ist erst 
dann zu versteuern, wenn er zu-
fl ießt.

Zu welchem Zeitpunkt ein an den Ar-
beitgeber zurückzuzahlender Arbeits-
lohn steuerlich abgesetzt werden 
kann, hat der Bundesfi nanzhof in fol-
gendem Fall entschieden:

Ein Arbeitnehmer hatte 1998 lau-
fenden Lohn von 6.994 DM erhalten 
und versteuert, den er 1999 zurück-
zahlen musste. Er meinte, die Rück-
zahlung sei nicht erst 1999, sondern 
schon 1998 von seinem steuerlichen 
Einkommen abzuziehen. Wenn lau-
fender Arbeitslohn in dem Jahr zu 
versteuern sei, in dem der Lohnzah-
lungszeitraum endet, müsse konse-
quenterweise die Rückzahlung für 
denselben Zeitraum absetzbar sein. 
Dies war für ihn günstiger, da sein 
Steuersatz 1998 höher war als 1999.

Das Gericht entschied, dass die 
Rückzahlung von Arbeitslohn erst in 
dem Jahr einkommensmindernd zu 
berücksichtigen ist, in dem die Zah-
lung geleistet wird.

Dienstreisezeit nicht ohne 
weiteres Arbeitszeit

Dienstreisezeiten von Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes müssen 
nicht wie Arbeitszeit vergütet werden. 
Dies hat das Bundesarbeitsgericht 
entschieden.

Das Gericht verwies darauf, dass 
bei solchen Reisen nur die Zeit der 
dienstlichen Inanspruchnahme am 
auswärtigen Geschäftsort als vergü-
tungspfl ichtige Arbeitszeit gilt, nicht 
hingegen die entsprechenden Fahrt-
zeiten. Der Bundes-Angestelltentarif-
vertrag stelle lediglich sicher, dass 
für jeden Tag der Dienstreise mindes-
tens die dienstplanmäßige bzw. be-
triebsübliche Arbeitszeit berücksich-
tigt wird.

Diese tarifl iche Regelung verstoße 
weder gegen das Arbeitszeitgesetz 
noch gegen den Gleichheitsgrund-
satz. Sie sei deshalb anzuwenden.

Der Fall betraf einen wissenschaft-
lichen Angestellten einer Bundes-
behörde, der wegen der ihm über-
tragenen Aufgaben des öfteren 
Dienstreisen im In- und Ausland un-
ternehmen musste. Mit seiner Klage 
hatte er eine Zeitgutschrift von 155 
Stunden verlangt, in denen er öffent-
liche Verkehrsmittel benutzt hatte.

Das Gericht wies seine Forderung 
ab, ließ dabei aber offen, ob anders 
zu entscheiden gewesen wäre, wenn 
der Angestellte selbst ein Fahrzeug 

zu steuern gehabt hätte oder wenn 
er auf Grund konkreter Weisung des 
Arbeitgebers oder wegen des ihm 
übertragenen Aufgabenvolumens die 
Fahrtzeiten zur Erledigung dienstli-
cher Arbeiten hätte nutzen müssen.

Grundstückseigentümer

Auskunftspfl icht über Untermieter 
bei Untervermietung gewerblicher 
Räume

In einem vom Bundesgerichtshof 
entschiedenen Fall stritten Mietpar-
teien, ob der Mieter ein gewerbliches 
Mietverhältnis außerordentlich kündi-
gen konnte, weil ihm eine Unterver-
mietung untersagt worden war.

Der Mietvertrag enthielt die Re-
gelung, dass das Mietobjekt nach 
Zustimmung des Vermieters unter-
vermietet werden durfte, wenn die 
vereinbarte Nutzung, in diesem Fall 
als Einzelhandelsgeschäft, beibehal-
ten wurde. Die Zustimmung zur Unter-
vermietung war nur aus wichtigem 
Grund zu versagen. Der Mieter bat 
schriftlich um Zustimmung zur Un-
tervermietung an einen Sonderpos-
tenhändler. Hierauf forderte der 
Vermieter ergänzende Angaben 
zu Person, Zuverlässigkeit und 
Bonität des Untermieters sowie 
zu Mietbedingungen und Miet-
höhe. Der Mieter verweigerte diese 
Angaben, da sie nicht von Relevanz 
seien. Weil ihm daraufhin die Zustim-
mung zur Untervermietung versagt 
wurde, kündigte er das Mietverhältnis 
fristlos.

Nach Auffassung des Gerichtes sieht 
das Gesetz, ebenso wie der Miet-
vertrag, eine Versagung der Zustim-
mung zur Untervermietung bei Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes vor. Ob 
dies der Fall ist, könne dieser nur bei 
ausreichender Information prüfen. 
Dazu bedürfe es ausreichender An-
gaben über den Untermieter, zumin-
dest dann, wenn der Vermieter diese 
verlange. Zudem hänge der Wert der 
Immobilie im Wesentlichen von der 
Bonität des Mieters und der Laufzeit 
des Vertrags ab. Für das Gericht war 
die außerordentliche Kündigung folg-
lich unwirksam.
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Hinweis

Hinweis

Überschusserzielungsabsicht
bei ausschließlich an wechseln-
de Feriengäste vermietete oder 
zu vermietende Ferienwohnung 
grundsätzlich anzunehmen

Der Bundesfi nanzhof hatte im Jahr 
2004 entschieden, dass bei der Ver-
mietung einer Ferienwohnung aus-
schließlich an wechselnde Ferien-
gäste grundsätzlich von einer 
Überschusserzielungsabsicht aus-
zugehen ist, unabhängig davon, 
ob die Wohnung in eigener Re-
gie oder durch einen beauftragten 
Dritten vermietet wird. Wird die 
ortsübliche Vermietungszeit um 25 % 
oder mehr unterschritten, ohne dass 
„Vermietungshindernisse“ wie Re-
novierungen vorliegen, ist die Ein-
künfteerzielungsabsicht mit einer 
Prognoseberechnung zu ermitteln. 
Die ortsübliche Vermietungszeit kann 
nur am jeweiligen Belegenheitsort 
festgestellt werden.

Diese Rechtsprechung hat das Ge-
richt jetzt bestätigt, nachdem Finanz-
amt und Finanzgericht hohe Verluste 
eines Vermieters nicht anerkannten.

Insbesondere Vermietern in Ei-
genregie wird empfohlen, durch 
regelmäßige Vermietungsannon-
cen (die Annoncen sollten mit Da-
tum des Erscheinens aufbewahrt 
und den Erklärungen beigefügt 
werden) nachzuweisen, dass 
ganzjährig Vermietungsabsicht 
bestanden hat.

Eltern

Grenzbetrag für Anspruch auf 
Kindergeld bei Vollzeiterwerbs-
tätigkeit des Kindes

Der Bundesfi nanzhof hat seine bis-
herige Rechtsprechung geändert, 
nach der für in Vollzeit arbeitende 
Kinder, die das 18. aber noch nicht 
das 25. Lebensjahr vollendet haben, 
kein Kindergeldanspruch besteht.

Nunmehr kommt es nur noch darauf 
an, dass die Einkünfte des Kindes 
den Jahresgrenzbetrag von (derzeit) 
7.680 € nicht überschreiten. Dabei 

sind vom Kind gezahlte Sozialver-
sicherungsbeträge sowie die Beiträ-
ge zur freiwilligen gesetzlichen und 
privaten Krankenversicherung zu be-
rücksichtigen.

Kindergeld und kindbedingte Frei-
beträge werden nur noch bis vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres 
(für Kinder des Jahrgangs 1982 
bis vor Vollendung des 26. Le-
bensjahres) gewährt. Für Kinder, 
die vor dem 01.01.2007 das 25. 
oder 26. Lebensjahr vollendet ha-
ben, gilt die alte Rechtslage aller-
dings weiter.

Alle Steuerpfl ichtigen

Besteuerung einer gegen
fremdfi nanzierten Einmalbetrag 
erworbenen Leibrente mit Hinter-
bliebenenversorgung

Der Bundesfi nanzhof hat sich zur 
Abziehbarkeit von Aufwendungen 
im Zusammenhang mit einer Hinter-
bliebenenrente geäußert. In dem ent-
schiedenen Fall hatte ein Vater einen 
Einmalbetrag in eine Rentenversi-
cherung eingezahlt und diese Einlage 
fremdfi nanziert. Neben Zinsen fi elen 
Disagio und Vermittlungsgebühren 
an. Nach den Vereinbarungen mit 
dem Versicherer fl ossen die sofort 
beginnenden Rentenzahlungen zu-
nächst dem Vater zu. Nach dessen 
Tod sollte dessen Sohn lebensläng-
lich Rentenzahlungen erhalten. Das 
Finanzamt vertrat die Auffassung, 
dass ein Teil der angefallenen Wer-
bungskosten den späteren Ren-
tenbezügen des Sohnes zuzurech-
nen und somit nichtabzugsfähiger
Drittaufwand war.

Der Bundesfi nanzhof hat dies ver-
neint. Im Rahmen der Ermittlung der 
Überschusserzielungsabsicht sind die 
voraussichtlichen Renteneinnahmen 
des Vaters und des Sohnes den vor-
aussichtlich insgesamt anfallenden 
Kosten gegenüber zu stellen. Dies 
bedeute nicht, dass in der Folge von 
Drittaufwand auszugehen sei. Zum 
Vergleich wird der fremdfi nanzierte 
Immobilienerwerb eines älteren Men-
schen herangezogen. Auch hier geht 
man nicht von Drittaufwand aus, ob-

wohl fest steht, dass die erworbene 
Immobilie in absehbarer Zeit auf ei-
nen Rechtsnachfolger übergeht.

Beschränkung des Verlustaus-
gleichs bei privaten Veräuße-
rungsgeschäften verfassungs-
gemäß

Nach einem Urteil des Bundesfi nanz-
hofs bestehen gegen die Beschrän-
kung des Verlustausgleichs bei priva-
ten Veräußerungsgeschäften keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken.

Entsprechend der gesetzlichen Vor-
schrift können Verluste aus privaten 
Veräußerungsgeschäften (hier: bei 
Aktien) innerhalb eines Jahres nur 
bis zur Höhe des Gewinns aus pri-
vaten Veräußerungsgeschäften im 
selben Jahr ausgeglichen werden 
(horizontaler Verlustausgleich). Wei-
tergehende Verluste sind nur mit 
Gewinnen der gleichen Art im voran-
gegangenen oder in nachfolgenden 
Jahren verrechenbar.

Die Ungleichbehandlung gegenüber 
Verlusten aus anderen Einkunfts-
arten, die mit Gewinnen aus anderen 
Einkunftsarten verrechnet werden 
dürfen (vertikaler Verlustausgleich), 
ist hinzunehmen. Gewinne aus pri-
vaten Veräußerungsgeschäften von 
Aktien sind im Gegensatz zu den Ge-
winnen aus anderen Einkunftsarten 
nur steuerpfl ichtig, soweit sie inner-
halb eines Jahres nach Anschaffung 
der privaten Vermögensgegenstän-
de erzielt werden. Damit räumt die 
Vorschrift die Möglichkeit ein, durch 
Wahl des Veräußerungszeitpunkts 
über den Steuertatbestand zu ent-
scheiden.


